
An das 

Bundesministerium für Justiz

W i e n

Betrifft: Reform des Jugendstrafrechts

Entwurf eines Bundesgesetzes (JGG-ÄndG 2015)

Bezug: BMJ-S617.001/0003-IV 2/2015BMJ-S617.001/0003-IV 2/2015

Zu  dem  mit  do.  Erlass  vom  11.  August  2015  übermittelten  Entwurf  eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Jugendgerichtsgesetz 1988, das Strafgesetzbuch und 

das  Bewährungshilfegesetz  geändert  werden,  und  mit  dem ein  Bundesgesetz  zur 

Tilgung von Verurteilungen nach §§ 129 I, 129 I lit b, 500 oder 500a Strafgesetz 1945 

sowie §§ 209 oder 210 Strafgesetzbuch erlassen wird ( JGG-ÄndG 2015), nimmt der 

Begutachtungssenat des Oberlandesgerichts Wien wie folgt Stellung:

Der zur Stellungnahme ausgesandte Entwurf eines Bundesgesetzes widmet sich 

vorrangig  einer  Reform  des  Jugendstrafrechts  samt  der  damit  einhergehenden 

Anpassung  des  Strafgesetzbuches  sowie  des  Bewährungshilfegesetzes.  Im 

Wesentlichen werden Ergebnisse des im Jahr  2013 ins  Leben gerufenen Runden 

Tisches (Task Force) „Untersuchungshaft für Jugendliche – Vermeidung, Verkürzung, 

Vollziehung“  ebenso  wie  -  teilweise  -  Anliegen  aus  Lehre  und  Praxis  legistisch 

umgesetzt. 

Neben verschiedenen weiteren Einzelmaßnahmen liegt das Hauptaugenmerk des 

Entwurfs  auf  der  Schaffung  der  gesetzlichen  Grundlagen  für  die  Sozialnetz-

Jv 9044/15x-26 
(Bitte in allen Eingaben anführen)

Schmerlingplatz 11, Postfach 26
1011 Wien

Tel.: +43 (0)1 52152-0
Fax: +43 (0)1 52152-3690

Sachbearbeiter: VP Dr. Berger 

Klappe: 303390 

E-Mail: olgwien.praesidium@justiz.gv.at

REPUBLIK ÖSTERREICH
OBERLANDESGERICHT WIEN
DER PRÄSIDENT

1 von 10

33/SN-148/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 1 von 28

www.parlament.gv.at



Konferenzen in Bezug auf Haftentlassung und Untersuchungshaft, in der Verstärkung 

des Ausnahmecharakters der Untersuchungshaft, in der deutlichen Verbreiterung und 

Verbesserung  der  Sanktionspalette  für  Junge  Erwachsene,  die  an  diejenigen  der 

Jugendlichen angepasst wird, sowie in der Erweiterung der gesetzlichen Grundlagen 

und  Kompetenzen  für  die  Jugendgerichtshilfe,  deren  österreichweiter  Ausbau 

vorgesehen ist.

Weiters  regelt  der  Entwurf  die  Möglichkeiten  zur  Tilgung  von  im  Strafregister 

aufscheinenden  Verurteilungen  nach  §§  209,  210  StGB  samt 

Vorgängerbestimmungen,  nachdem  im  Jahr  2002  der  Verfassungsgerichtshof

§ 209 StGB („Gleichgeschlechtliche Unzucht mit Personen unter achtzehn Jahren“) 

als  verfassungswidrig  aufgehoben  und  der  EGMR in  diesem Zusammenhang  ein 

Verletzung von Art 14 iVm Art 8 und 13 EMRK festgestellt hatte.

Die grundsätzliche Zielrichtung des Entwurfs eines JGG-ÄndG als klare Botschaft, 

in  weitgehender  Anerkennung  der  statistisch  bis  etwa  zum  25.  Lebensjahr 

nachweisbaren Adoleszenzkrise (vgl. Erläuterungen zu Art. 1 Z 3) die Verhängung und 

Aufrechterhaltung  der  Haft  bei  Heranwachsenden  als  Ausnahmefall  in 

unvermeidlichen Fällen zu konzipieren, die Reaktionsmöglichkeiten auf strafrechtlich 

relevantes  Verhalten  bei  jungen  Erwachsenen  an  diejenigen  für  Jugendliche 

anzugleichen,  Strafrahmen  anzunähern  und  eine  gesetzlich  konzentrierte 

„Gesamtlösung“ für Straftaten, die bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres begangen 

werden,  im  JGG  vorzusehen,  werden  ebenso  wie  die  vorgesehene  Tilgung  von 

Verurteilungen nach §§ 209; 210 StGB samt Vorgängerbestimmungen ausdrücklich 

begrüßt.

Dem  Reformvorhaben  wird  daher  zustimmend  beigetreten,  soweit  nicht  im 

Folgenden Anmerkungen zu erstatten sind.

Zu Artikel 1 (Änderungen des JGG 1988):

Zu Z 4 (§ 5 Z 6a JGG)

Die Härteklausel beim Verfall sollte durch Verweis auf § 5 Z 6a JGG in § 19 JGG 

auch für junge Erwachsene anwendbar gemacht werden, wie dies auch im Vorblatt  

zum Entwurf als „Ziel 6“ formuliert wird.

Zu Z 7 (§ 8 Abs 3a JGG)

Die  mit  der  vorgeschlagenen  Bestimmung  im  Rahmen  der  Diversion  (bloß) 
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ermöglichte  ergänzende  Anordnung  von  Bewährungshilfe  für  die  Dauer  eines 

Tatausgleichs oder zu erbringender gemeinnütziger Leistungen erscheint überflüssig. 

Die angesprochenen Maßnahmen verfolgen kurz- bis mittelfristige Ziele und werden in 

der Regel innerhalb weniger Monate abgewickelt (vgl. § 201 Abs 1 StPO „höchstens 

sechs  Monate)“.  Während  dieser  Phase  werden  die  Beschuldigten  ohnehin 

ausreichend durch Sozialarbeiter der Wiener Jugendgerichtshilfe oder Konfliktregler 

des Vereins Neustart begleitet. Vereinzelte Fälle, die in den Erläuterungen erwähnt 

werden  und  in  welchen  ein  diversioneller  Misserfolg  abzusehen  wäre,  können  im 

Wege des § 208 Abs 2 StPO gelöst werden. Ein hinreichender, zusätzlicher – noch 

dazu  vor  allem in  niedrigster  Intensitätsdichte  angedachter  -  Betreuungsbedarf  ist 

gerade in diesen Fällen nicht auszumachen. 

Tatsächlich praktischer Bedarf besteht vielmehr in denjenigen Fällen, in welchen 

zwar  einerseits  mit  gemeinnützigen  Leistungen  oder  Tatausgleich  ein  unmittelbar 

normverdeutlichender  oder  konfliktbereinigender  Effekt  erzielt  werden  soll,  der 

Beschuldigte  aber  aufgrund  persönlicher  oder  familiärer  Defizite  zusätzlich  einer 

längerfristig unterstützenden  Betreuung  bedarf.  Der  in  den  Erläuterungen 

angesprochene,  letztlich  aber  leider  verworfene  Ansatz,  an  die  genannten 

diversionellen  Maßnahmen  eine  eigene  Probezeit  anzuschließen,  würde  diesem 

Bedürfnis  konstruktiven  erzieherischen  Einwirkens  auf  den  Beschuldigten 

entgegenkommen und  wäre  daher  als  die  wünschenswerte  Regelung  anzusehen. 

Dem  befürchteten  net-widening-Effekt  könnte  einerseits  durch  zeitliche  Befristung

(zB bis  maximal  zwei  Jahre  ab Einleitung der  Diversion),  andererseits  durch  eine 

Einschränkung  auf  jene  Fälle  begegnet  werden,  in  denen  ein  ausdrücklicher 

Vorschlag  der  Wiener  Jugendgerichtshilfe  oder  des  Vereins  Neustart  und  die 

Zustimmung des Beschuldigten vorliegen. 

Auf diese Weise wäre eine zu starke, „überbordende“ Belastung im Vergleich zu 

Fällen, in welchen etwa während einer Probezeit gemäß § 203 Abs 1 und Abs 2 StPO 

Bewährungshilfe angeordnet und gleichzeitig eine oder – zulässigerweise – mehrere 

Weisungen erteilt werden, im Ergebnis nicht zu ersehen.

Zu Z 9 (§ 15 Abs 1 JGG)

Die  Ergänzung  der  Voraussetzungen  des  nachträglichen  Strafausspruchs  um 

spezialpräventive  Erfordernisse,  wie  sie  auch  §  53  Abs  2  StGB  vorsieht,  wird 

ausdrücklich begrüßt.
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Zu § 12 JGG und zu Z 11 (§ 18 JGG)

Entgegen einem offenbar bloß angedachten oder irrtümlich in die Erläuterungen zu 

Z  11  (§ 18  JGG)  aufgenommenen  Verweis  sieht  der  Entwurf  einen  Entfall  des

§ 12 JGG tatsächlich nicht vor.

Einer Bereinigung wird jedenfalls sowohl in Bezug auf § 12 JGG als auch § 18 JGG 

entschieden entgegengetreten. Für einen Schuldspruch ohne Strafe nach § 12 JGG 

geeignete Fälle mögen teilweise durch diversionelles Vorgehen aufgefangen worden 

sein, die Verurteilungsstatistiken zeigen jedoch, dass die Bestimmung nach wie vor 

angewendet wird. Die Sanktionspalette sollte daher im Sinne möglichst zielgenauer 

Reaktionen so breit wie möglich beibehalten werden.

Bei § 18 JGG handelt es sich um eine von der Praxis bloß vernachlässigte, nicht  

jedoch  entbehrliche  Bestimmung.  Schon  alleine  die  Fälle,  in  welchen  der  Verein 

Neustart die Aufhebung der Bewährungshilfe wegen Erreichung des Betreuungsziels 

beantragt, könnten sich für ein derartiges Vorgehen eignen. Der im Entwurf nunmehr 

vorgeschlagene Entfall wird ausdrücklich als Anlass wahrgenommen, die Bestimmung 

künftig zum Leben zu erwecken.

Zu Z 10 (§ 17a JGG)

Im Gegensatz zum vorgeschlagenen Gesetzestext,  der in Abs 2 die „Anregung“ 

einer Entlassungskonferenz formuliert, sprechen die Erläuterungen – hier jedoch nur 

in Bezug auf die Staatsanwaltschaft – von einem „Antrags“recht. Aus Gründen der 

Rechtsklarheit wird für ein allseitiges Antragsrecht plädiert, das seiner Natur nach eine 

Pflicht  zur  förmlichen  Entscheidung  des  Anstaltsleiters  nach  sich  ziehen  würde. 

Diesfalls  müssten  angesichts  der  vorgesehenen  Anhörung  des  Vollzugsgerichts

(§ 16 Abs 1 StVG)  die Geschäftsverteilungen für die (Vollzugs-)Gerichte am Sitz des 

Oberlandesgerichts, die über Beschwerden gegen die getroffene Entscheidung des 

Anstaltsleiters  zu  entscheiden  hätten,  dafür  Sorge  tragen,  dass  keine  personellen 

Überschneidungen zu den Vollzugssenaten (§§ 16 Abs 3, 18 Abs 1 StVG) bestehen.

Grundsätzlich stellt sich aber die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Anhörung des 

Vollzugsgerichts, das nach Abhaltung und je nach Ergebnis der Entlassungskonferenz 

ohnehin  über  die  bedingte  Entlassung  zu  entscheiden  hätte.  Das  Vollzugsgericht 

müsste  sich  quasi  präjudiziell  äußern,  wobei  im  Falle  einer  ablehnenden 

Stellungnahme und einer darauf womöglich basierenden ablehnenden Entscheidung 
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des Anstaltsleiters, die mit Beschwerde angefochten wird, das Vollzugsgericht nach

§  16  Abs  3  StVG  letztlich  auch  die  sachliche  und  inhaltliche  Berechtigung  der 

Äußerung des Vollzugsgerichts nach § 16 Abs 1 StVG zu beurteilen hätte. 

Klarer  und  praktikabler  erscheint  es  daher,  die  Beurteilung,  ob  ein  Fall  für  die 

Entlassungkonferenz  geeignet  erscheint,  vorerst  –  ähnlich  wie  im  Fall  des

§ 156d StVG - grundsätzlich dem Anstaltsleiter zu überlassen.

Demgegenüber sollte eine Kompetenz des Vollzugsgerichts vorgesehen werden, 

Entlassungskonferenzen in den Fällen vorzuschlagen, in welchen nach erstmaliger 

Befassung  mit  dem  Akt  (idR  anlässlich  der  Entscheidung  gemäß

§ 152 Abs 1 Z 1 StVG) eine nähere Abklärung der Voraussetzungen für eine bedingte  

Entlassung erforderlich erscheint. 

Bemerkt wird, dass eine in die Textgegenüberstellung aufgenommene Fassung des 

§ 17a JGG vom vorgeschlagenen Gesetzestext des Entwurfs (in dem hier präferierten 

Sinn) deutlich abweicht. 

Zu Z 12 (§ 19 JGG), Z 23 und Z 24 (§ 46a Abs 2 und Abs 3 JGG)

Der Klammerausdruck im Entwurf des § 19 Abs 2 JGG müsste konsequenterweise 

lauten:  ...  („soweit  er  auf  §§ 12 und 13 verweist).  Da beide Sanktionen für  junge 

Erwachsene  anwendbar  gemacht  werden  sollen,  ist  die  Berücksichtigung  von

§ 14 JGG nur in einem der beiden Fälle sachlich nicht nachvollziehbar, wobei auch 

den Erläuterungen Gründe für eine Differenzierung nicht zu entnehmen sind. 

Angesichts  der  im  Entwurf  ausdrücklich  anerkannten  Adoleszenzkrise,  womit 

gerade  bei  Heranwachsenden  das  Bewusstsein  für  bestehende 

Entwicklungsmöglichkeiten  und  (auch)  positive  Beeinflussbarkeit  einhergeht,  sollte 

jedenfalls auch § 5 Z 9 JGG für junge Erwachsene anwendbar gemacht werden.

Der  Vollständigkeit  halber  wird  darauf  verwiesen,  dass  in  der 

Textgegenüberstellung im Entwurf von § 19 Abs 2 JGG neu das Zitat des § 13 JGG 

fehlt.

Der Systematik und Übersichtlichkeit halber wird angeregt, auch § 46a Abs 2 JGG 

und § 46a  Abs 3 neu JGG in § 19 JGG zu integrieren.

Zu Z 13 und Z 14 (§ 27 Abs 1 Z 2 JGG)

Der  Entwurf  schlägt  vor,  in  §  27  Abs  1  JGG  nach  „In  Jugendstrafsachen“  die 

Wortfolge  „und  in  Strafsachen  wegen  Straftaten,  die  vor  der  Vollendung  des
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21. Lebensjahres begangen worden sind“ entfallen zu lassen. 

Die  Erläuterungen,  wonach  die  zu  §  19  JGG vorgeschlagene  Angleichung  der 

Strafuntergrenzen  für  junge  Erwachsene  an  jene  bei  Jugendlichen  die  bisherigen 

Sonderbestimmungen für  junge Erwachsenen überflüssig  macht,  sind jedoch nicht 

zutreffend. Die neu gefasste Wortfolge des vorgeschlagenen § 27 Abs 1 JGG, der die 

sachliche  Zuständigkeit  des  Geschworenengerichts  regelt,  soll  sich  nunmehr 

ausschließlich  auf  „Jugendstrafsachen“  beziehen.  Nach  der  Legaldefinition  des 

unverändert gebliebenen § 1 Z 4 JGG handelt es sich dabei um ein „Strafverfahren 

wegen einer Jugendstraftat“, bei der es sich wiederum gemäß § 1 Z 3 JGG um eine 

von  einem  Jugendlichen  begangene  Tat  handelt.  Tatsächlich  weist  daher

§  27  Abs  1  JGG  keine  Strafsache  eines  jungen  Erwachsenen  mehr  dem 

Geschworenengericht zu. Nach dem weitgehenden Entfall bzw. der Angleichung der 

Mindeststrafen an diejenigen des jugendlichen Straftäters verbleibt auch keine durch

§ 31 Abs 2 Z 1 StPO dem Geschworenengericht zugewiesene Zuständigkeit. Ebenso 

bietet § 46a Abs 1 JGG keine Lösung, weil sich diese Bestimmung auf die gehörige 

Gerichtsbesetzung, nicht jedoch auf die Zuständigkeit bezieht (Schroll in WK2-JGG

§ 34 Rz 2; Jesionek-Edwards JGG4 § 46a Anm 2). Dem vorgeschlagenen Entfall der 

Wortfolge  wird  daher  entgegengetreten,  vielmehr müsste  in  §  27  Abs 1 Z 2 JGG 

zusätzlich zu § 5 Abs 2 lit a JGG der Verweis auf gleich gelagerte Straftaten junger  

Erwachsener – demnach solche, deren allgemeine Strafdrohung eine ausschließlich 

oder  wahlweise  angedrohte  lebenslange Freiheitsstrafe  vorsieht  -    aufgenommen 

werden.

Zu  bedenken  wäre  überdies,  dass  auf  Basis  der  Bestimmungen  des  JGG 

Strafverfahren in die Schöffengerichtszuständigkeit fallen, die nach den allgemeinen 

Bestimmungen  dem  Geschworenengericht  zugewiesen  wären  und  daher  in  der 

Aufzählung  des  §  32  Abs  1a  StPO   nicht  aufscheinen.  Es  wird  daher  angeregt, 

zumindest  in  schwerwiegenden  –  unter  der  Voraussetzung  entsprechender 

Personalvorsorge allenfalls generell - das Schöffengericht in Strafsachen Jugendlicher 

und junger Erwachsener mit zwei Berufsrichtern zu besetzen.

Zu Z 15 (§ 33 JGG)

Soweit in begrifflicher Angleichung an das Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 

das  Wort  „Jugendwohlfahrtsträger“  durch  die  Wortfolge  „Kinder-  und 

Jugendhilfeträger“  ersetzt  werden  soll,  wird  darauf  verwiesen,  dass  sich  die 
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Bezeichnung „Jugendwohlfahrtsträger“ auch noch an anderen Stellen des JGG findet 

(z.B. §§ 28 Abs 1; 35 Abs 4; 42 Abs 2 JGG) .

Zu Z 16 (§ 35 Abs 1a und Abs 1b JGG)

Der  für  Jugendliche  vorgesehene  Entfall  der  Untersuchungshaft  im 

bezirksgerichtlichen  Verfahren  sowie  der  Ausschluss  der  bedingt-obligatorischen 

Untersuchungshaft  als   begrüßenswerte  Schritte  zur  Zurückdrängung  der 

Untersuchungshaft  sollten  angesichts  der  Angleichung  der  angedrohten 

Mindeststrafen  für  junge  Erwachsene  an  diejenigen  bei  Jugendlichen

(§  19  Abs  1  zweiter  Satz  JGG  neu)  sowie  der  nunmehr  für  junge  Erwachsene 

vorgeschlagenen Höchststrafe von 15 Jahren (§ 19 Abs 1 erster Satz JGG neu) auch 

bei Tatbegehung bis zur Vollendung des 21. Lebensjahrs gelten.

Zu Z 17 (§ 35 Abs 3a JGG)

Für  einen  Entfall  der  Anwendbarkeit  des  §  175  Abs  5  StPO  bei  jugendlichen 

Angeklagten besteht kein fassbares Bedürfnis. Der vorliegende Entwurf bringt durch 

aktive Maßnahmen und gesetzlich neu verankerte Instrumentarien klar zum Ausdruck, 

dass  nach  dem  Willen  des  Gesetzgebers  die  Untersuchungshaft  bei 

Heranwachsenden  nur  mehr  in  unvermeidlichen  Ausnahmefällen  aufrecht  erhalten 

werden  darf.  Abgesehen  von  diesen  Vorgaben  besteht  auch  nach  dem  durch

§ 175 Abs 5 StPO angeordneten Wegfall des Haftfristensystems die Pflicht der/des für 

das  Hauptverfahren  zuständigen  Richterin/Richters,  die  Verhältnismäßigkeit  der 

weiteren Untersuchungshaft im Sinne des § 177 Abs 2 StPO im Auge zu behalten und 

gegebenenfalls von Amts wegen mit Enthaftung vorzugehen. Die Praxis beraumt in 

der Regel gerade in Haftsachen Jugendlicher äußerst rasch eine Hauptverhandlung 

an. Im Zusammenhalt mit dem jederzeitigen Recht des jugendlichen Beschuldigten, 

seines Verteidigers und seiner gesetzlichen Vertreter, die Enthaftung zu beantragen, 

ist  daher  insgesamt  auch  bei  weiterhin  geltendem  §  175  Abs  5  StPO  ein  zu 

beseitigendes Rechtsschutzdefizit des Jugendlichen nicht auszumachen. 

Hingewiesen  wird  auch  darauf,  dass  §  35  Abs  3a  JGG  ausdrücklich  auf  den 

„jugendlichen Angeklagten“  abstellt,  die  Erläuterungen jedoch ohne entsprechende 

Verweise  in  §  19  JGG  neu  oder  in  §  46a  Abs  2  JGG  auch  auf  den  jungen 

Erwachsenen Bezug nehmen.
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Zu Z 19 (§ 43 Abs 1 JGG)

Der  Entwurf  spricht  grundsätzlich  zu  Recht  das  starke  Bedürfnis  an,  die 

Erstgerichte zur oft vernachlässigten amtswegigen Einholung von Jugenderhebungen 

anzuhalten, wobei in der Praxis leider auch zu beobachten ist, dass Erhebungen zwar 

aktenkundig  sind,  aber  nicht  beachtet  und  nicht  verwertet  werden.  Es wird  daher 

einleitend  vorgeschlagen,  nach  dem durch  den  Entwurf  eingefügten  Klammerzitat

„(§ 48 Abs 1)“ die Wortfolge „und zu verwerten“ zu ergänzen.

Die  Einführung  einer  Nichtigkeitssanktion  in  diesem  Zusammenhang  wird  als 

gebotene Handlungsanweisung an das Gericht zwar nicht grundsätzlich abgelehnt, 

weil  die  Jugenderhebungen   jedenfalls  in  Bezug  auf  die  Straffrage  oder  die 

Beurteilung,  ob  ein  diversionelles  Vorgehen  möglich  ist,  unmittelbare  Bedeutung 

haben können. Da eine vorgesehenen Nichtigkeit aber auch die Aufhebung des Urteils 

zur neuerlichen Verhandlung zur Folge haben könnte, sollte sie auf Fälle beschränkt 

werden,  in  denen das Fehlen der  Jugenderhebungen auf  eine Nachlässigkeit  des 

Gerichts zurückzuführen ist, nicht aber auch dann, wenn das Verschulden auf Seiten 

des Angeklagten oder der gesetzlichen Vertreter liegt. Eine notwendige Vertagung der 

Hauptverhandlung  zur  Vermeidung  einer  Nichtigkeit  auch  in  solchen  Fällen,  in 

welchen  der  Angeklagte  oder  seine  Erziehungsberechtigten  Ladungen  oder 

Aufforderungen der Jugendgerichtshilfe nicht befolgen bzw. Auskünfte nicht erteilen, 

erscheint  jedenfalls  und  selbst  dann  unangebracht,  wenn  der  Einsatz  nunmehr 

vorgesehener – jedoch nicht durchwegs befürworteter (vgl. Stellungnahme zu Z 25) - 

Zwangsmittel  im Sinne der vorgeschlagenen Fassung des § 50 Abs 1 letzter Satz 

JGG zur Verfügung steht.

Zu Z 26 (§ 49 JGG)

Die  Verordnungsermächtigung  des  Abs  2  ist  zu  vage  und  unbestimmt,  um 

angesichts  der  aktuellen  budgetären Verhältnisse die  bundesweit  flächendeckende 

Einrichtung von Jugendgerichtshilfen in absehbarer Zukunft für möglich zu erachten.

Zu Z 27 (§ 50 JGG)

Die Klarstellung, dass die Jugendgerichtshilfe im Auftrag der Strafjustiz tätig wird 

und über  entsprechende Berechtigungen und Befugnisse verfügt,  ist zur Stärkung 

deren  Stellung  zu  begrüßen.  Auch  gegen  den  Ansatz,  bei  Verweigerung  der 

Kooperation  Beugemittel  einzusetzen,  besteht  grundsätzlich  kein  Einwand,  jedoch 
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sollten diese auf Ordnungsstrafen  beschränkt bleiben. Zum einen wären bei einer 

möglichen  Vorführung  nicht  unerhebliche  Verfahrensverzögerungen  -  notwendige 

neuerliche  Zustellung  der  Ladung  zu  eigenen  Handen  samt  Androhung  der 

Vorführung, womöglich Überprüfung von Ortsanwesenheiten – zu befürchten, obwohl 

die angestrebten Informationen über die Lebensverhältnisse des Jugendlichen für die 

Lösung der Schuldfrage in der Regel keine Bedeutung haben werden. Zum anderen 

kann inhaltlich zielführende Kooperation letztlich nicht erzwungen werden. In diesem 

Sinne werden auch schon die Missachtung von Ladungen sowie ein offenkundiges 

Desinteresse  an  einer  Mitwirkung  durch  die  in  §  50  Abs  1  JGG  neu  genannten 

Personen – welche durch Ordnungsstrafen zu sanktionieren wären -  entsprechenden 

Informationsgehalt aufweisen. 

Zu Z 28 (§ 52 JGG)

Die  erweiterten  Möglichkeiten  des  Strafaufschubs  zu  Ausbildungszwecken 

entsprechen einem dringenden Bedürfnis der Praxis und werden ausdrücklich positiv 

hervorgehoben. Die unmittelbar ins JGG aufgenommene Möglichkeit der Anordnung 

von Bewährungshilfe in diesem Fall schadet der Klarheit halber nicht. Vorgesehen ist 

dies  aber  auch  bereits  in  §  50  Abs  1  letzter  Halbsatz  StGB,  wobei  die 

Widersprüchlichkeit,  dass  dort  eine  Beschränkung  auf  Fälle  eines  drei  Monate 

übersteigenden Strafaufschubs besteht, zu beseitigen wäre.

Zusätzlicher Vorschlag:

Angesichts  der  in  den  Erläuterungen  (Seite  2:  „Auswirkungen  auf  die 

Beschäftigungslage  und  den  Wirtschaftsstandort  Österreich“)  ausdrücklich 

anerkannten  Tatsache,  dass  Einträge  ins  Strafregister  junge  Menschen  vom 

Arbeitsmarkt praktisch ausschließen, wäre in Übereinstimmung mit der langjährigen 

Forderung der  Fachgruppe JugendrichterInnen eine – zumindest  durch richterliche 

Entscheidung im Einzelfall vorzunehmende – Erweiterung der beschränkten Auskunft 

aus dem Strafregister gemäß § 6 Abs 2 Z 2 und Abs 6 TilgG bei Straftaten, die vor  

Vollendung  des  21.  Lebensjahres  begangen  werden,  dringend  geboten  (vgl  auch

§ 32 Abs 2 erster Satz StGB).

Vorgelegt  werden  weiters  die  Stellungnahmen  des  Begutachtungssenates  des 

Landesgerichtes  für  Strafsachen  Wien,  des  Vorstehers  des  BG  Meidling
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Dr. Oliver Scheiber und der Richterin Dr. Doris Nachtlberger.

Oberlandesgericht Wien
Wien, 16. September 2015
Dr. Jelinek, Präsident

Elektronische Ausfertigung
gemäß § 79 GOG
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